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Der Bund bat eine Idee.

Der Bund der Krankenkassenbeamten und Angestellten hatte

seine Getreuen bisher niemals durch Ideen beunruhigt. Er war

immer ideenlos. Gegründet war er, weil ihm die Ideen anderer

nicht gefielen. Man hatte ihn geschaffen, um einzureißen, was

andere aufbauten. Seine Hauptaufgabe hat er selbst einmal in

einem „Aufruf an dic nationalgesinnten Krankenkassen-

#

beamten Deutschlands" in unübertrefflicher Weise umrissen. Ob-
#

wohl diese mustergültige Formulierung seines Daseinszwecks

unseren Lesern bereits bekannt sein wird, wollen wir sie auch

an dieser Stelle noch einmal wiederholen. Der Bund wird unser

Entgegenkommen anzuerkennen wissen.

„Die Hauptaufgabe des Buudcs war zunächst, den Hiutertreibungs-

versuchen des sozialdemokratischen Rureauangestelltenverbandes entgegenzu¬

treten uad den guten Ruf der Beamten wiederherzustellen.

der durch das Ueberhandnchmen des sozialdemokra¬

tischen Einflusses in den Krankenkassen und dfe

Durchsetzung der Beamtenschaft mit aus allen Berufs-

standen entnommenen, vielfach unfähigen und oft

recht zweifelhaften Elementen schwer geschädigt

wordea ist. Kein Wunder, daß man unter solchen Um¬

ständen die Krankenkassenbeamten für unfähige,

tu i n d c r wer t i ge Angestellte und treue Diener der

Sozialdemokratie betrachtet und selbst dem tüch¬

tigsten und ehrenwerteste» Kollegen mit unverdien¬

ten Vorurteilen begegne t."

Dieser Bund der Krankenkassenbeamten hat sich, wie wir

bereits berichtet haben, kürzlich in der Angelegenheit unseres

Rcichstariivertrazes rühmlichst betätigt und uns an seine Exi¬

stenz wieder einmal erinnert.

Zwischen unserem Zentraiverband der Angestellten und

dem Haupiverband deutscher Krankenkassen besteht seit zwei

Jahrzehnten ein Tarifvertrag. Dieses Tarifwerk hat der Bund

seit seiner Gründung in cor gehässigsten Weise geschmäht.

Nicht etwa, weil er einen besseren Tarifvertrag hätte zustande

bringen können, sondern weil er erklärte, grundsätzlich Tarif¬

gegner zu sein, und weil er nach seinen ergenen Worten

„niemals eine Gewerkschaft sein könne und solle44. ?

Man soll jedem Menschen seinen Glauben lassen. Und wir

ließen dem Bund seinen Glauben. Aber dieser Glaube schien doch

nur aui sehr schwachen Füßen zu stehen, denn der Bund ver¬

langte eines Tages sehnsüchtig danach, an unserem Tarifvertrag

beteiligt zu werden. Er sandte sich zunächst. Einlaß heischend.

an den Hauptverband. Dieser wies ihn ab. Man kann es auch

einem Arbeitgeberverbande niciit zumuten, mit einer Organi¬
sation Tarifverträge abzuschließen, die. sich durch Wort und

Schrift ais Gegner des Tarifvertrages aufspielt. Dann ver¬

suchte der Bund sein Heil beim Reichsarbeitsminister. Aber

auch dort war ihm kein Erfolg becchieden. Ein Reichsarbeits¬
minister ist schließlich auch nicht dazu da. derartig dunklen

und unehrlichen Bestrebungen von Vereinchen, die nicht wissen

was sie wollen, Zuflucht und Hilfe zu bieten. So mußte er mit

fehlgeschlagenen Hoffnungen draußen bleiben.

Der Bund brannte aber darauf, an dem vor ihm bisher

verleumdeten Tarifvertrag beteiligt zu werden. Dieser Tarif¬

vertrag muß ihm also doch wohl erstrebenswert erschienen

sein. Ob ihm auch auigegr.ngcn ist, dal der Tarifvertrag als

Instrument zur Verbesserung der Laxe seiner Mitglieder ge¬

eignet is:. oder ob es zu seiner Art gehört, daß nach außen zu

schmähen, was er innerlich ais richtig anerkennt, bleibe hier

ununtersucht.

Der Tarifvertrag ist nun erneuert worden — ohne den

Bund. Er bindet zunächst nur die Angehörigen der beiden

tarifvertragschheßenden Parteien, nicht die übrigen, also nicht

die Angestellten, die in Kassen beschäftigt sind, die nicht dem

Hauptverband deutscher Krankenkassen angeschlossen sind und

nicht die Angestellten, die nicht unserem ZentralverbaiKl an-

fytörsn:

Wir beantragten die Allgemeinverbindlichkeitserklärung
dieses Tarifvertrages. Wird die Allgemeinverbindlichkeit aus¬

gesprochen, dann erweitert sich die persönliche Oeltung des

Tarifvertrages auf alle Krankenkassenangestellten innerhalb

des Deutschen Reiches.

.
Da der Tarifvertrag eine Festseizuag von Mindestbestim¬

mungen enthält, liegt die Allgemeinverbindlichkeitserklärung im

Interesse Jedes Krankenkassenangestellten, gleichviel ob er

unserem Verband* angehört, ob er dem Bunde der Kranken¬

kassenbeamten angehört oder ob er gar nicht organisiert ist

Wenn irgend jemand glaubt, mit seiner Kasse bessere Arbeits¬

bedingungen vereinbaren zu können, so ist ihm der Tarifvertrag

in- keiner Weise im Wege. Bestrebungen, die darauf hinaus-

gehen, die Allgemeinverbindlichkeitserklärung zu erschwere»

oder unmöglich zu machen, schädigen deshalb niemanden sonst

als die nicht durch den Taifvertrag unmittel¬

bar erfaßten Kassenangestellten selbst. Sie

nützen aber niemanden. Auch den Mitgliedern des

Bundes helfen sie rein gar nichts; sie gereichen ihnen aber zum

Schaden. Die Allgemeinverbindlichkeitserklärung des Tarifver¬

trages würde auch dann für alle nicht schon unmittelbar betei¬

ligten Kassenangestellten wertvoll sein, wenn die Bescherung

des Beamtenrechts dicht bevorstände, geschweige denn, wo

dieser Beamtentraum schwerlich jemals die sehnsüchtigen Bun¬

desbrüder beglücken wird.

Trotzdem versucht die Bundeslcitung, unseren Antrag aui

Allgemeinverbindlichkeitserklärung des Tarifvertrages zu Eall

zu bringen. Sachliche Gründe für ihre Angrifie vermag sie

natürlich nicht beizubringen. Dafür versucht sie. ihre wahre«

Absichten durch politische Klatschgeschichten zu umnebein. Es

ist immer der gleiche Schmutz, den sie seit Jahrzehnten gegen

die im Hauptverband zusammengeschlossenen Krankenkassen

und gegen unseren Verband gespritzt hat und die Wut gegen

das Selbstverwaltungsrecht und alles das, was mit ihm zu¬

sammenhängt.
Dieses Musterstück gewerkschaftlicher Unreife reiht sich

würdig an die früheren Taten des Bundes.

Dieser Bund hat sich nämlich jetzt eine „Idee44 zugelegt,

die auf seiner letzten Tagung ihre Triumphe feierte. Diese

Tagung fand im Juni in Nürnberg statt. In seiner „Monats¬

schrift44 leitartikclt der Bund mit einer bewundernswerten Aus¬

führlichkeit darüber. Wir müssen uns leider damit begnügen,

nur einen Satz aus diesem Bericht wiederzugeben:

„Es kommt nicht auf die Masse der Teilnehmer (!). auch nicht auf die

großzükiiie Ausstattung (!) der Programmfolze oder die 1 eil..ahme

hervorragender Vertreter der Regierungen, der Parlamente oder sonstiger ein¬

flußreicher Kreise an. um nachhaltig Wirkungen (!) in Teilnehmern

einer Veranstaltung auszulösen und damit der Sache nach innen und

auflen Förderung angedeihen zu lassen, sondern es wird s.ets die Kraft

einer hohen sittlichen und ethischen Idee (!) sein, der

allein die Berechtigung zur Abhaltung innewohnt und die imstande ist.

den Teilnehmern an einer solchen Tagung ein Ereignis oder ein

Erlebnis zu bieten und. diese nach Mause zurückgekehrt, in de Lrgt ver¬

setzt, die Kraft der Idee in ihre Auftraggeber ausstrahlen zu lassen" (!)

Aus solchen Satzkolossen setzt sich der gat.ze fast 8 Druck-

spalten umfassende Bericht zusammen. Daraus möge der Leser

ermessen, welchen literarischen Genuß die Lektüre der ..Mo¬

natsschrift1* zu bieten vermag.

Noch interessante; aber ist. mit welch Philosoph scher Weis¬

heit der Bund auf alle Güter dieser Welt zu verzichten weiß.

Was sind ihm „Massen der Teilnehmer44! Was bedeutet ihm

die ..großzügige Ausstattung der Protrrammfolgc"! Und was

nutzen ihm „hervorragende44 Persönlichkeiten. ..Bescheidenheit

ist ein Vergnügen an Dingen, welche wir nicht kriegen44 denkt

der Bund und macht aus seiner Not eine Tugend.

War die Tagung des Bundes nach seinem eigenen Einge¬

ständnis an äußeren Ereignissen unsäglich arm — wahrscheinlich

saft nur ein Putzend Delegierter bundesbrüderlich um einet
-
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Stammtisch! — so war sie doch nach den Worten des Bericht¬

erstatters von eaner „hohen sittlichen und ethischen Idee44 durch¬

drungen. Eine wahrhaft dichterische Begeisterung ergreift ihn.

als er schildert, was diese Tagung gewesen sei, nämlich:

..der machtige Widerhall ?!) der eigenen innerlichen Einstellung zu den

Zusammenhängen und E&tu icklungspbasen der Kample um unsere Belange <!)•

und nn Ringen nm die Staatsidee, die xuietzt der gesamten Volksgemeinschaft

und dem Staate Richtung und Ausdruck geben sollen.,#

Wenn man sich von der ersten Ergriffenheit unter dem Ein¬

druck dieser Dichtkunst erholt hat, wird man fragen: Was ist

das für eine Idee, die so zweifelhafte „nachhaltige Wirkungeil

in den Teilnehmer* „nach Hause zurückgekehrt44, auszulösen41

vermag. Man erfährt, daß es ein Ideal ist, „dem mehr zugrunde

liegt als nüchterner Egoismus oder nur Zweckmäßigkeit44. Es

ist — die „rechtliche Oleich Stellung mit den

öffentlichen Beamte n'\ das „Berufsbeamtentum*4. Und

dieser Kampf um das Berufsbeamtentum ist, das erfährt man

weiter, der „Kampf um d i e S t a a t si dee.'4 Denn die „ge¬

samte deutsche Beamtenschaft44 ist „als die Verkörperung der

Staatsidee anzusprechen44. Das also war des Pudels Kern.

Nun weiß der Bund zu seinem Leidwesen immer noch nicht

recht, ob sich die kleine Schar seiner Gläubigen zu den Beamten

oder zu den Angestellten zu rechnen hat. Der Bund selbst hat

sich dem Deutschen Beamtenbund angeschlossen, um damit zum

Ausdruck zu bringen, daß er sich mit den Beamten eines

Sinnes fühlt. In einem Flugblatt des Landesvereins Rheinland

behauptet der Vorsitzende Eickhoff allen Ernstes, daß das Reichs¬

arbeitsministerium am 26. Mai 1923 erklärt hätte, „daß die An¬

gestellten der Versicherungsträger als öffentliche Beamte zu

gelten hätten44. Hinterher beklagt er sich, daß derselbe Reichs¬

arbeitsminister in seinen Richtlinien zum Gesetzentwurf das

Gegenteil gesagt hätte. Sind die Mitglieder des Bundes tat¬

sachlich so naiv, daß sie solche Märchen ihrem Landesvor¬

sitzenden glauben? Tatsächlich hat der Reichsarbeitsminister

niemals davon gesprochen, daß die Angestellten der Versiche¬

rungsträger als öffentliche Beamte zu gelten hätten. Er hat

ihnen auch keine Hoffnung gemacht, es je zu werden. Warum

belügt die Bundesleitung ihre Mitglieder und warum klärt sie

sie nicht über die Hoffnungslosigkeit ihrer Illusionen aui?

Wie es nun auch sei, der Bund hält jedenfalls die Beamten¬

schaft, zu der er einstweilen nicht gehört, für die Verkörperung

der Staatsidee. Ein Glück, daß eine sehr beträchtliche Anzahl

wirklicher Beamten diese Auffassung des Bundes nicht teilt!

Es gibt nämlich verschiedene Arten von Staatsideen, d. h. von

Auflassungen über das Wesen des Staates. Gewiß ist die Staats¬

idee des Bundes dic tiefsinnigste seit Plato. Ebenso gewiß ist

aber auch, daß sie mit dem demokratisch-republi¬

kanischen Staatsgedanken nichts gemein hat

Sie ist alles andere als die Staatsidee, die in unserer Reichs¬

verfassung ihren Ausdruck findet. Denn Träger dieses Staats-

gedankens ist nicht die Beamtenschaft, sondern das deutsche

Volk. Vom Volke geht die Staatsgewalt aus. Und dieses Volk

maßt sich allerdings an, in Fragen des öffentlichen Lebens ein

Wörtlein mitzureden. Es setzt sich entschieden dagegen zur

Wehr, daß seine Geschicke einer Beimtenbureaukratie in die

Hände gelegt werden, die mit dem Volke wenig Berührungs¬

punkte hat.

Das Volk wli vor allem in der Sozialversicherung mitreden,

von deren Wohl und Wehe das Schicksal von Millionen schaf¬

fender Menschen abhängt. Der Bund hat gewiß noch nie davon

gehört, daß die Rcichsverfassung auch von dem „maßgebenden

Mitwirkungsrecht der Versicherten'4 spricht. Dieses Sclbstver-

waitu«vgsrecht ist ein vornehmlicher Bestandteil des Staats-

gedankens, wie ihn das deutsche Volk in seiner überwiegenden

Mehrheit verstanden wissen will. Wir wissen, daß der Bund

diesen Staatsbanken nicht will. Er ist immer ein Feind des

Sdbstverwaltungsrechts gewesen. Seine Bestrebungen waren

immer antidemokratisch und reaktionär. El ist darum auch

kein Wunder, daß er kürzlich in der Reichsarbeitsvorw aitur.g

mit Herrn Behrens, einem Abgeordneten der D eu t s c li ti afl i o -

ii 11 e n Volkspartei, erschien, um mil ihm gemeinsam

gegen unseren Tarifvertrag sn wettern. Von diese. Partei hat

der Bund auch seine tiefgründige Staatsidee importiert, deren

beängstigende Wirtcnngen im Gehirn des Berichterstatter! wir

aus seinem Leitartikel entnommen haben,

Und dieser Bund beklagt sich über die „mehr oder minder

zutage treu.;Jen paiteipolitischen und sonstigen nnsacbHcfeen

Einflösse in den Selbstverwaltungsorganen der Krankenkassen14«

Die Vers cberten werden aa; der Hut sein und den Bund auf die

Feiger klopfen, wem er es wagt ibi demokratisches Selhstver-

wattungsrecht ia dieser unverantwortlichen Weise eu venia-

v> mpfen.

Wir beklagen dk Kassenangeste Itea tief, die s.ch immer

noch duren die schwülstigen Ergüsse der „Monatsschrift44 und

die Torheiten der Bttndesleitaag über dic wirkliche Lage der

Dinge h nwegUfnschen lassen. Solange der Bund sie u >ch am

NarrenseU bat kann ihnen Dicht geholfen Verden.

Verwaltung.
Handelskammern und Sozialversicherung. Die Vereinigung

der zentralen Handelskammern, der sozialpolitische Ausschuß des

Deutschen Industrie- und Handelstages hat sich eingehend mit

den Bestrebungen auf eine umfassende Reform der Reichs¬

sozialversicherung beschäftigt. Die Ergebnisse der Beratungen

sind in Leitsätzen zusammengefaßt, die im wesentlichen folgendes

feststellen: Die ungeheuerliche wirtschaftliche Notlage, in die

das gesamte deutsche Wirtschaftsleben und mit ihm das ganze

<teutsche Volk durch den unglücklichen Ausgang des Krieges

und seine Folgeerscheinungen geraten ist, erfordert auch eine

sachgemäße Beschränkung auf dem Oebiete der Sozialversiche¬

rung deren wertvollste, der Förderung der Volkskraft dienende

Einrichtungen werden um so sicherer erhalten bleiben können,

}e mehr es gelingt, sie von den nicht unbedingt erforderlichen

Belastungen zu befreien. An der organisatorischen Trennung

der verschiedenen Versicherungsformen (Kranken-, Unfall-,

Invalkien- einschließlich Angestelltenversicherung), die nicht

nur das Zufallsergebnis zeitlicher Entwicklung sind, ist festzu¬

halten. Ebenso ist in allen Versieherungsziweigen der Grundsatz

der Selbstverwaltung aufrechtzuerhalten und die Verwaltung:

selbst innerhalb eines ieden Versicherungszweiges möglichst zu

vereinfachen. Auch die Organisation der Versicherun_gsbehörden

*st zu vereinfachen. Bei den Leistungen der Sozialversicherung

ist dahin zu zielen, daß die Verantwortlichkeit der einzelnen Ver¬

sicherten geschärft wird* daß die Leistungen, die einer raschen

und gründlichen Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit und der

Verhütung von Krankheiten und Unfällen dienen, in den Vorder¬

grund gestellt, Barleistungen nur insoweit gewährt werden, als

sie wirtschaftlich wertvoll sind und nicht in einem Mißverhältnis

zu den Feststellungs- und Erhebungskosten stehen.

Wirtschaftliche Behandlungsweise fordert der 28. Deutsche

Krankenkassentag. Er hat dafür folgende Grundsätze aufgestellt:

A. Allgemeiner Teil. Die Verarmung unserer Wirtschaft

und die Steigerung der Aufgaben der Krankenkassen bei gleich¬

zeitiger Verminderung ihrer Einnahmen zwingen die Kranken¬

kassen, ihre gesamte Wirtschaft mehr als bisher nach dem öko¬

nomischen Prinzip einzurichten, d.h. mit dem geringsten Auf¬

wand an Kraft. Zeit und Geld die größtmöglichste Dauerwirkung

zu erzielen.

Wirtschaftlich behandeln bedeutet von allen den Kranken¬

kassen verfügbaren erprobten Krankheit heilenden und vor¬

beugenden Behandlungsmethoden diejenigen anzuwenden, welche

unter weitgehender Berücksichtigung der phyischen, sozialen

und beruflichen Verhältnisse des Individuums dessen gesund¬

heitlichen Anbruch am gründlichsten, schnellsten und wohlfeil¬

sten beseitigt. Das Wesen der wirtschaftlichen Behandlungs-

weise liegt vm günstigen Ertrag, nicht im schlechthin billigen

Preis.
Die Durchführung der wirtschaftlichen Behandlungsweise

erfordert:

a) Von der Kassenärzteschaft eine höhere Qualltätsleistung,
veränderte Einstellung zu den Krankenkassen und ihren gesetz¬

lichen sowie wirtschaftlichen Bedingtheiten, ökonomischere

Verwertung der Kasscnmittel, vor allem zweckmäßigere Arznei¬

verordnung. Die Krankenkassen erwarten von den ärztlichen

Bildungsstätten und Organisationen eine stärkere Herausarbei¬

tung wirtschaftlicher Behandlungsmethoden und eingehendere

Unterweisung des kassenärztlichen Nachwuchses in der Eigen¬

art der kassenärztlichen Tätigkeit.

b) Von den Krankenkassen eine schärfere Bekämpfung des

Ärzneimittelunwesens. vor allem eine breitere und eingehendere

Anwendung der Krankheit vorbeugenden Methoden möglichst
in Gemeinschaft mit vorhandenen gleichgerichteten Einrichtun¬

gen und unter Ausgestaltung der Krankenkassenverbände (§ 406K

Zur ökonomischeren Gestaltung der gesamten Krankcnkas-

senwirtschait. sind die Eigenwirtschaftsbetriebe der Kranken¬

kassen in organischem Auibau und unter Ausnutzung allseitiger

Erfahrungen zu fördern, insbesondere auf den Gebieten der

Arzne.Versorgung und Ambulatoriumsbehandluug.

B. Praktischer Teil: Die Wirtschaftliche Behandlungsweise

kann gefordert werden, wenn das allgemeine Krankenhaus mit

dem engen Ineinandergreifen nnd der restlosen Nutzbarmachung

der Sondedächer der modernen Heilkunde als Vorbild auch für

die Behandlung der nicht Jcrankenhausbedürftigen ambulanten

'Kassenpatienten genommen wird und diagnostischen unj thera¬

peutischen Erfahrungen des allgemeinen Krankenhauses der

ambulanten Kassenpruxis in weitestem Umfange dienstbar ge¬

macht werden.

Zu diesem Zw ecke müssen die Krankenkassen zunächst

verwaltungstecbnisch gutorganisierte, mit neuzeitlich geschulten

Aerzten besetzte Vertrauensarztstellen einrichten. Die Ver-

trauensarztstelle hat

l. den Verkehr mit dem allgemeinen Krankenhanse im Sinai

vorstehender Gesichtspunkte zu fuhren«
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2. dafür Sorge zu tragen, daß

a) die vorhandenen amtlichen und privaten Einrichtungen

der vorbeugenden Gesundheitspflege (wie Lungenfürsorge,

Säuglingsberatung, Berufsberatung u. dgl.) dem Interesse

der Krankenversicherung ausreichend nutzbar gemacht

werden.
b) falls die Einrichtungen der vorbeugenden Gesundheits¬

pflege nicht in genügendem Umfange vorhanden sind, die¬

selben den Bedürfnissen entsprechend ergänzt werden (wie

Einrichtung von Gesundheitskarten. Sexualeraimigsstel-

len, Genesungsheimen u. dgl.}.
Zur Verwendung in der Kassenpraxis dürien grundsätzlich

nur zugelassen werden Arzneimittel, die sich im allgemeinen

Krankenhause als rationell erwiesen haben. Heilmittel und Heil¬

verfahren, die nach fachärztlichem Urteil der Vcrtrauensaizt-

stelle in einer den Anforderungen der modernen ärztlichen

Wissenschaft entsprechenden Form zur Anwendung gebracht

werden.

Zur Durchführung der ErwerbslosenfUrsorge hat der 28.

Deutsche Krankenkassertag die folgende Entschließung an¬

genommen :

Der Hauptverband deutscher Krankenkassen ist dafür ein*

getreten, daß im Interesse der Versicherten und Arbeitgeher

sowie zur Erspinmg ven Verwaltungskosten die Beiträge zur

Erwerbsloseufürsorge von den Krankenkassen «angezogen

werden. Vorbedingung daiiir ist, da!, das Verfahren denkbar

einfach gestaltet wurde und die Kassen für ihre Mühe aus¬

reichend entschädigt werden. Di bisherige Handhabung hat

bedauerlicherweise diesen Erwartungen nicht entsprochen. Die

Bestimmungen über Befreiung von der Beitragspflicht und die

damit verbundene Kontrolle haben die Arbeit der Kassen s.aik

vermehrt. Trotzd^n wurden die Entschädigungssätze heab-

gesetzt und zum Ueberfluß durch ganz unnötige und unver¬

ständliche Verordnungen der obersten Verwaltungsbehörden die

Arbeiten der Kassen äußerst erschwert. Die Verordnungen

entziehen einen Teil'der Verwaltuußskräfte weit mehr als nötig

ihren eigentlichen Aufgaben, sie atmen außerdem einen Geist

«des Mißtrauens gegen die Kassenverwaltungen, der durch nichts

berechtigt ist Der 28. Deutsche Krankeukassentag verlangt

daher, daß diese Verordnungen sofort zurückgezogen werden

und daß die Verwaltungsbehörden sich aller Eingriffe in die

Kassenvenualtungen enthalten. Er fordert ferner äußerste Ver¬

einfachung des Beitragseinzuges und der -abführung, Beseitigung

möglichst aller Befrciungsvorschnften und eine soiortige Er¬

höhung der Entschädigung der Kassen für ihre» Tätigkeit. Sollte*

diese Forderungen nicht erfüllt werden, dann sind die Kassen

außerstande, die übernommenen Aufgaben noch weiter durch¬

zuführen.
Der Hauptverband deutscher Krankenkassen lenKt die Auf¬

merksamkeit der Reichsreg erung auf die Tatsache, daß infolge

der völlig unzureichenden Eiweibslosenfürioige die kranken-

versicherten Erwerbslosen und Kurzarbeiter bestrebt s..id, vor

Aufnahme in die Erwerbslosenfürsorge die Leistungen der

Krankenversicherung in Anspruch zu nehmen. — Hierdurch tritt

die Krankenversicherung in überaus großem Umfange an die

Stelle der Erwerbslosenfürsorge.

Die Krankenkassen sind dadurch in solchem Maße mit

Barleistungen und Arzthonorar belastet, daß ihre Einnahmen die

[Ausgaben nicht mehr decken. — Die Krankenkassen sind daher

gezwungen, ihre Beiträge wesentlich zu erhöhen, wenn ihnen

nicht alsbald durch Ausgestaltung der ErwerbslosenfUrsorge oder

andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Entlastung zu

Teil wird.

Die Wiederaufnahme der sozialhygienischen Arbeiten wlrü

in der folgenden Entschließung des 28. Deutschen Krankenkas¬

sentages gefordert.
Der ungünstige Stand der Volksgcsundheit fordert und die

Stabilisierung der Währung gestattet den Krankenkassen eine

vorsichtige Wiederaufnahme der sozialhygienischen Arbeiten.

Bei der Beschränktheit der zur Verfügung stehenden Mittel

muß ledoch diese Wiederaufnahme von vornherein planmäßig

und nach den Grundsätzen größter Wirtschaftlichkeit vorgenom¬

men werden.
Wahrer d die Gesundheitspflege im vorigen Jahrhundert sich

vorw legend die Bekämpfung der akuten Infektionskrankheiten,

der Seuchen, zum Ziel setzen mußte, drängt sich gegenwärtig

die Verhütung der chronischen Infektionskrankheiten und die

rechtzeitige Heilung beginnender Erkrankungen zur Vermeidung

schwerer und dauernder Krankheiten in den Vordergrund. Diese

Tendenz be regnet sich mit den Interessen der Krankenkassen

und berechtigt sie, ihre finanzielle Kraft in den Dienst der diesem

Zweck dienenden sozialhygienischc.i Fürsorge zu stellen.

Indem die Krankenkassen ihren Mitgliedern Behandlung

und Hfilung auch schon bei geringfügigen Lei Jen bieten, ver¬

hüten sie in zahlreichen Fällen ernstere Krankheiten und dau¬

erndes Siechtum. Diese vorbeugende Heilbehandlung kommt

ledoch zu voller Auswirkung erst durch Einbeziehung der Fami¬

lienmitglieder in die Versicherung und gewinnt damit eine beson¬

ders große Bedeutung für die Erhaltung der Gesundheit der

Frauen und Kinder der arbeitenden Volksschichten. Die Fami-

lienkrankenhilfe ist daher die wichtigste sozialhygienische Maß¬

nahme, die die Kassen gegenwärtig überhaupt treffen können.

Der Verkehr der Kassenrnitglieder und ihrer Angehörigen
mit *n Ka_-senverwaltungen muß zum Ausgangspunkt einer

großzügigen Belehrung mittels Merkblätter, Broschüren usw.

gemacht werden. Es empfiehlt sich, das Material für eine solche

Massenbclehruns. in einer Zentralstelle bearbeiten und mit Hilfe

der Kassenverwaltungen an die Mitglieder verteilen zu lassen.

Die Kassenverwaltungen müssen zwecks Belebung, Erhal¬

tung und Förderung der sozialhygienischen Fürsorge mit den

Kommunalverwaltungen, den Landesversicherungsanstalten und

den großen sozialhygienischen Verbänden zur Bekämpfung der

Tuberkulose, des Alkoholismus, der Geschlechtskrankheiten und

der Säuglingssterblichkeit in Verbindung treten und mit ihnen

Arbeitsgemeinschaften eingehen. Voraussetzung dabei ist jedoch,
daß dem zu weitgetriebenen Abbau der sozialhygienischen und

sozialfürsorgerischen Einrichtungen Einhalt geboten wird.

Zum Abbau der Versicherungsleistungen hat der 28. Deutsche

Krankenkassentag beschlossen: Die ungeheure Not von Land

und Volk zwingt zu strengster Sparsamkeit auf allen Gebieten.

Das muß auch gelten für die Sozialversicherung, die unter Ver¬

einfachung van Verwaltung. Verfahren und Organisation mit

den geringsten Mitteln den höchsten Leistungsgrad zu erreichen

hat. Mit Entschiedenheit aber wendet sich der 28. Deutsche

Krankenkassentag dagegen, die Kosten der Sozialversicherung

zu vermindern durch einen Abbau der Leistungen. Diese Be¬

strebungen sind unter allen Umständen abzulehnen, da sie eine

Gesundung der Wirtschaft durch Raubbau an der Volksgesundheit

herbeizuführen trachten. Ein Unterfangen, das früher oder später

sich an der Wirtschaft rächen muß. Jede wesentliche Minderung

auch der Barleistung bedeutet zudem nur, daß ein Teil der

Lasten der Sozialversicherung der öffentlichen Fürsorge zu¬

geschoben wird.

Der 28. Deutsche Krankenkassentag warnt deshalb insbeson¬

dere den Gesetzgeber vor jeder Herabminderung der Leistungen,

betont vielmehr ihre Ausgestaltung nach Maßgabe der vorhan¬

denen Kräfte.
t

Gewerkschaftliches.
Wie steht es mit der Personatabbauverordnung? Am 26. Juni

hatte der Reichstag auf Antrag der Sozialdemokratischen Partei

folgende Entschließung gefaßt:
,,Die Reichsregierung zu ersuchen, die weitere Durchführung der Personal-

abbauverordnung sofort und solange auszusetzen, bis der Gesetzentwurf über

eine weitere Aenderung der Personalabbauverordnung vom Reichstes ver¬

abschiedet ist."

Das Reichskabinett hat sich über diesen Beschluß • des

Reichstags glatt hinweggesetzt. Von einer sofortigen einst¬

weiligen Aussetzung der Durchführung der PAV., wie es der Be¬

schluß des Reichstags wollte, hörte man nichts, wohl aber kam

die Regierung dem Beschlüsse insoweit nach, als sie am 15. Juli

dem Reichsrat den Entwurf eines Gesetzes über eine zweite

Aenderung der PAV. zugehen ließ, der vom Reichsrat am

31. Juli beraten und im wesentlichen in der Fassung der Regie¬

rungsvorlage angenommen wurde.

Inzwischen ist dieser Entwurf dem Reichstag zugegangen,

der sich aber während der Tagungszeit im August nicht damit

befaßte, weil seine Zeit ausschließlich für die Beratung und* Er¬

ledigung der Dawes-Gesctze in Anspruch genommen war. Nur

der Haushaltsausschuß hat sich mit der Sache beschäftigt, seine

Beratungen sind aber noch nicht abgeschlossen. Fs ist damit

zu rechnen, daß der Gesetzentwurf über eine zweite Aenderung

der PAV. kurz nach Zusammentritt des Reichstags, der be¬

kanntlich seine Tagung bis Mitte Oktober unterbrochen hat,

beraten wird. Es wird sich dann zeigen müssen, ob die bürger¬

lichen Parteien des Reichstags es wirklich ernst mit der auch

von ihnen gestellten Forderung, die PAV. sofort aufzuheben,

meinen. Mit der Annahme des Gesetzentwurfes der Regierung

durcii den Reichstag wäre das durch die Personalabbauverord¬

nung den Angestellten der Sozialversicherung zugefügte Unrecht

nicht behoben: im Gegenteil, der Art. 17 der die Ausdehnung

der PAV. auf die Sozialvcrsicherungsträger vorsieht, wird in

dem Regierungsentwurf gar nicht erwähnt. Unser Verband hat

dieser Vergeßlichkeit der Regierung bereits nachgeholfen —

•wir haben veranlaßt, daß im Reichstag erneut der Antrag auf

Streichung des gesamten Art. 17 eingebracht wird.

Was uns in der Sozialversicherung noch an dem Regie-

rungsentwurl interessiert, ist kurz folgendes:

1. Art. 15 § 1 Abs. 2 Satz l soll folgende Fassung erhalten:

„Die Kündigungen haben für den Schiuß eines Kalendermonats

unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen

(früher vier Wochen! D. Schrift:.) zu erfolget;."
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2. Art. 2 Abs. 2. Art. 7 Abs. 1 Satz 2 und Art. 15 § 1 Abs. 4

werden aufgehoben.

Diese Aenderungen sollen nach dem Regierungsentwurf mit

Wirkung vom 1. Oktober 1924 in Kraft treten.

Der RlMr—lacaUrirl kann uns Sicht befriedigen. Wir

fordern die gänzliche Beseitigung der Pcrso.ialabbauverordnune

lur die Angestellten der Sozialvcrsicherungsträger. Ob wir das

durch den am 4. Mai 1924 gewählten Reichstag erreichen, wird

mit uns jeder denkende Angestelite bezweifeln.

Die Zustimmung der Betriebsvertretung nach § % des Be-

triebsrätezesetzes. Kürzlich hat das Oberlandesgcricht Braun¬

schweig eine Entscheidung erlassen, die zwei bisher umstrittene

Fragen über die Anwendung des § 96 Abs. 1 des Betriebsrate-

gesetzes klärt.

Es handelt sich einmal um die Frage, ob die Kündigung

eines Mitgliedes mehrerer B^triebsvertretungeu (z. B. des An-

Kestelltenrats, Betriebsrats und Gesamtbetriebsrats) der Zustim¬

mung aller Vertretungen bedarf oder ob die Zustimmung einer

Instanz genügt. Die zweite, noch heftiger umstrittene Frage

ist die, ob die Zustimmung rückwirkende Kraft

besitzt. Zur zweiten Frage hatten wir bereits in der Nr. 14, S. ?>2,

der „Volkstümlichen Zeitschrift44 ein Urteil des Kaufmannsgerichts

Hamburg veröffentlicht.

Das Oberlandesgericht Braunschweig vertritt in seinem

Urteil vom 30. Mai 1924 (I. V. 28/24) die Ansicht, da« eine

rechtswirksamc Kündigung die Zustimmung aller Betriebsver¬

tretungen voraussetzt. Es spricht sich ferner mit durchgreiien-
den Gründen für die Ansicht aus, daß die Zustimmung keine

rückwirkende Kraft besitzt. Wir bringen nachstehend die Be¬

gründung dieses Urteils:

„Die im Streit befangene befristete Kündigung des dem Betriebsrat und

dem Angestelltenrat angehörige« Klägers durch die Beklagte bedarf naefe 9 96

Abs. 2 BRO. —

von hier nicht vorliegenden Ausnah'.cn abgesehen (vgl. & 96

Abs. 2 Ziff. I und 2 das.) — der Zustimmung der Betriebsvertretung. Der

Angc*ieltenrat hat am 27. September 1923, mithin vor Ablauf der Kündi;nngs-
fiist. dtr Kündigung zugestimmt. FehUajn ist die Ansicht der Beklagten, hier¬

mit sei dtm Erfordernis des l 96 Abs. 1 genügt, der Betriebsrat habe nicht

mehr zuzustimmen brauchen. Der Kläger geniefit vielmehr als Angehöriger
mehrerer Betriebsvertretwigen einen meh:fachen Schutz uud kann nur mit Zu¬

stimmung aller Vertretungen, denen er ?ngehOrt. wirksam gekündigt werden

(vgl. Stier-Somlo Anm. 2 zu § 96. Platow II. Anm. 4 Abs. 3 zu § 96; Kieschke-

Syrttp. Anm. 2 zu § 96; Billerbeck, Kündigung und Entlassung. Anm. 4 zu

f VG. feif-SttzIer 7 8 Anm. 4 zu 5 9G; Dersch Anm. 2c zu $ 90; Bcschr. des

KArbM. vom 8. Dezember 192! im JB. d. ArbR. III S. 175). Dic Zustimmung
des Betriebsrat* war daher neben derjer._cen des Angestellteurates eiozubolen.

Sie ist auch ron der Beklagten nachgesucht worden, aber innerhalb der Kün¬

digungsfrist zunächst versagt. Von dem Recht aus 8 97 BRQ.. (tle fiUlcnde

Zustimmung durch den Spruch des Schlichtungsausschusses ersetzen zu fassen,

hat die Beklagte anffcrghwh Uebraucli gemacht, davon aber später unter Z«-

rückr.Jime ihre* Antrages brim Sch!ichtung_>auSLch«.3 Abstand zer.oi.-.nen, nach¬

dem der Betriebsrat am 9. Oktober 1923. mithin nach Ab'.auf der im § 6 Abs. 1

S. 2 dea Tarifvertrages bestimmten Kündigungsfrist, nachträglich dic Zu¬

stimmung erleilt und den Versagungsbeschluß aufgehoben hatte.

Fs erhebt *ich nunmehr die irr. Schrifttum und in der Rechtsprechung
lebhaft umstrittene Präge, ob diese nach Abiauf des Kündigungstermins er¬

teilte Zustimmung d.e Kündigung der Bckla2t.^_i zun 3!. Dezember 1923 wirk¬

sam macht, mit anüeren Worten: ob die Zustimmung rückwirkende Kraft

Äußert. Unter Verweisung auf § J84 Abs. 1 BUB. und | 97 S. 3 BRO. wird

die Präge tejaht u. a. von Platow II. Arm. 4 zu § 96, Dersch. Anm. 2c zu

§ Mb Billerteck a. a. O. Anm. 3 zu § %. Mueck. Kun.lijur.K und Entlassung,
$ 118. vom LO. Stclp in RArBI. 1922 AT. S. 207 uad v. Karger im JB. d.

ArbR. III S. 176 Pftftfffl verneinen die Rückwirkung u. a.

Kicschke-Syrup. Anm. 2 zu J 96, Peig-Sitzler 7 8 Anm. 4 zu § 96, Brand' (>.

Anm. 5 b zu § 96, der RA-b.-Minister im RArbBl. 1921 AT. S. 485 Nr. 279.
des LQ. Prtnzlau in ;W l v 2. 6C4. das KG. im U. vom 12. Apnt 1924 —

5. V. 5315 23 — Kluckliohn in IW. WM, Uk\ B>che in JB. d. ArbR. 11 S. 208.

Prdel im Schlichtungswesen VJ22 S. 176. Raab daselbst S. 242 und Lorch im

Schlichtungswesen 1923 S 121, Dieser letzteren Auflassung
ach ließt sich der erkennende Senat an. Wenn § 96 BR(j.

vorschreibt, zur Kündigung de, Dienstveriiältmsses eines Mitgliedes einer

Betriebsvertretung beJurfe der Arbeitgeber der Zu^immung der Betriebsver¬

tretung, so ist ai*s dem von $ 84 abweiche.iJtn Wortlaut zu folgern (Kt.ndi-

guru des Arbeitnehmers seitens des Arbeitgeber«), daß die KtmmMpmtkg nicht

exi-tent ist ur.d rechtliche Wirkungen un*er den Beteiligten picht hervorbringt,
bevor nicht die Betnebsvcrireh ng ihr zu^e^tim^t hat. Der § 96 will onenbar

den Kündigungsschutz, des cicr Betr.ebsver'rett.ng angehörten Arbeitnehmer;

gegenüber derr.jer.gcn dtr übr__;en Ar!x_*iiaehr.icr verstarken. Diese beabsich¬

tigte Be*scrv_e"..,..g des Mitg-.eJes einer Pctn-jtwertretung wurde in di*

Gegenteil vorkehrt, wenn man einer nach Ablauf des Kündigungstermins er¬

folgen Zustimmung des Betriebsrates rückwirkende Kraft at! den ZcHpenkl
der Kündigung beilege* wcl'*e. l.iii rnertrai_l :her Sc!»*.\ tb'rus'a.'d 'AürJe f :r

das Mitglied der Betriebivertref,:ng. dem das Dienstverhältnis aufgekund gt

ist, herbeigeführt werden, falls die Zusti?iin_uu& der Betr.ebsvertretMg ro:.i

räch Abiauf der IClMÜfugsfrist und vielleicht cr%t nur* vor Axi.ösu.ig des

Dien>t\erha.ni ses (irfolge der Küadifang) m irksam erfotgen könnte. Der

Arbeitnehmer soll bMffcalb der Kündigungsfrist Zeit nnd Gelegenheit zum

Aufsuchen einer neuen Arbeitsstelle hsben. Diese Möglichkeit wird beein¬

trächtigt, so lange infoige der noch fehlenden Zustimmung ^er Botricht-
vertr«tung die Ungewißheit besteht, ob eine rechtsv. irk»an_e Kündigung zu¬

stande frkommen ist. Mit de~i Zweck der Kiadil*ngsfri.M i^t es demnach

nicht za vereinen, einer nach Ablajf des Knuduurgsiemins von der Betrieb*-

vertreting genehmigten Kündigung Wirksamkeit zuzusprechen. Hiernach ist

die am 9. Okiober 1923 erfolgte Zust mmung des Betriebsrates Aicht geeignet.

die Kündigung des Klägers zum 31. Dezember desselben Jahres wirksam zn

gestalten. Zu einer gegensätzlichen Auffassung könnte man gelangen, wenn

in entsprechender Anwendung des i 184 BQB. der nachträglichen Zustimmung
Rückwirkung auf den Zeitpunkt der Kündigung beizumessen wäre. Der Senat
lehnt in Uebereinstimmung mit dem angezogenen Urteil des KQ. vom 12. April
1924 und des Landgericht Prenzlau vom 25. Januar 1922 (JW, 1922, 6C4) eine

entsprechende Anwendung des § 184 BQB. aus den dort angegebenen Grün¬
den ab."

Diese Becründunjr deckt sich durchaus mit unseren An¬

schauungen.

25 Jahre Ortskrankenfcassenbcamter. Unser Vcrbands-
kollefc Hermann Breves feierte am 1. September sein
25jährijjes Geschäitsjuhiläum. Koüege Breves, der zuletzt Ge¬
schäftsführer der Allgemeinen Ortskrankertkasse Friedenau war

und auch jetzt noch Leiter des Bezirks Friedenau der Allge¬
meinen Ortskrankenkasse Schöneberg ist. ist in weiten Kreisen
unserer Mitglieder bekannt. I:r erfreut sich überall größter
Beliebtheit. Möge er sieh noch recht viele Jahre größter Ge¬
sundheit erfreuen. Das wünschen wir ihm aus vollem Herze«
zu seinem Jubeltagc. — Der Kollege Edwin Neidhardt. der

seit 1900 unserem Verbände angehört, beging am 1. September
sein 25jährlffes Dieastjubiläum bei der Allgemeinen Grtskrauken-
kasse Zwickau. Wir sprechen dem Jubiiar dazu nacfträßlch
unseren herzlichsten Glückwunsch aus und wünschen ihm ein
weiteres erfolgreiches Wirken.

Ihr 25!ährigcs Dicnstiubiiäum feiern am I. Oktober 1924
unsere Verbandsmitglieder Margarete Aufenackcr. Malwine
Koch, August Perbandt, Johannes Müller. Bruno
Hirsch. Gustav Reiher. Rudolf Lange und Oska*
S i m o n s o li n bei der Allgemeinen Ortskrankerrkasse für deti
Stadtkreis Königsberg Pr. Wir sprechen den Jjibilaren
hierzu unseren herzlichsten Glückwunsch aus in der Hoffnung,
daß es ihnen vergönnt sein möge, noch recht lange Jahre zum

Wohle der Allgemeinheit in bester Gesundheit wirken zu

können.

Die LttdcsVersammlung der Krankenkassen- und Bcrufs-
genosscnschaftsangcsteHten tm Gau Baden findet am Sonntag,
den 5. Oktober 1924, in Pforzheim, vormittags 10 Uhr, im oberen
Saal von Bcckh statt.

Die vorläufige Tagesordnung lautet:
1. Bericht der Gaufach.eituwr (Berichterstatter KoHene

Kraiker, Mannheim).
2. Aussprache.
3. Vortrag des Kollegen Brenke vorn VcibanJsvorstand

Berlin über: ,.Angestciit;*nrecht und Selbstverwaltung44.
4. Wahl der Gr.üfacligruppenicüun^.
5. Wahl der Bezirksiariiausschuß-Miigüedcr der Kranken¬

kassenangestellten.
6. Verschiedest;,
Wir bitten höflichst, dafür Sorge zu tragen, daß die Tagung

sich durch zahlreichen Besuch würdig und imposant an die
früheren Landesversammlungcn anschließt. Es wird erwartet,
daß nicht nur dic offizieüen Vertreter der Angestellten der ört¬
lichen Krankenkassen erscheinen, sondern daß au:h die übrige
Kollegciischait, selbst der entferntesten Orte Badens, zahlreich
vertreten ist.

Die Qaofacheroppenleitaaa: Schneider. Kraiker.
*_BT
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